
VII

Die Ortsorganisationen 
der Partei

In den kleineren und mittleren 64 
Städten sowie Gemeinden, in denen 

mehrere Grundorganisationen der 
Partei bestehen, kann eine gemein
same Ortslcitung gebildet werden.
Die Ortslcitung wird entsprechend 
den Instruktionen des Zentralkomi
tees gebildet und in einer gemein
samen Mitgliederversammlung aller 
Grundorganisationen des Ortes oder 
in großen Orten auf einer Delegier
tenkonferenz mindestens zweimal in
nerhalb von fünf Jahren gewählt. Die 
Ortslcitung wählt aus ihrer Mitte den 
Sekretär.
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